Mustertext für eine
Vertragsbestimmung bezüglich Subunternehmen
gemäss Artikel 9 Absatz 2 ÖBG

Die Beschaffungsstelle hat gemäss Artikel 9 Absatz 2 ÖBG vertraglich sicherzustellen, dass alle an der Ausführung eines öffentlichen Auftrags beteiligten Unternehmen die Bestimmungen von Ar​ti​kel 8 Absatz 1 Buchstaben c, d, f und h ÖBG einhalten.

Der folgende Mustertext kann im Vertrag sel​ber oder in den allgemeinen Vertragsbestimmungen (vgl. Art. 11 Abs. 1 Bst. l ÖBV) enthalten sein:
1 Einhaltung der Vergabebestimmungen

Die ‘Firma X’ verpflichtet sich, auch während der Ausführung des Auftrags
a.
die Steuern und Sozialabgaben zu bezahlen,

b.
ihrem Personal Arbeitsbedingungen zu bieten, welche namentlich hinsichtlich Entlöhnung, Lohn​gleichheit für Mann und Frau sowie Sozialleistungen der Gesetzgebung und einem allfäl​li​gen Gesamtarbeitsvertrag der Branche entsprechen,

c.
die Einhaltung der schweizerischen und bernischen Umweltgesetzgebung im Rahmen der Pro​duktion zu gewährleisten.

Für den Fall, dass die 'Firma X' Dritte zur Ausführung des Auftrags beizieht (Subunternehmen, Un​ter​akkordantInnen usw.), hat sie diese Verpflichtungen auch den beauftragten Dritten zu über​bin​den. Sie hat hiefür von den beauftragten Dritten ein wahrheitsgetreues Selbstdeklarationsblatt und die Nachweise über die Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozial​ver​si​che​rung sowie den Arbeitnehmenden zu verlangen. Die Nachweise dürfen nicht älter als ein Jahr sein.
2 Sanktionen

Kommt die ‘Firma X’ der Verpflichtung in Ziffer 1 nicht nach, so hat sie dem Kanton Bern eine Kon​ven​tionalstrafe in der Höhe von Franken ......... 1) zu zahlen. Der Widerruf des Zuschlags und der Aus​schluss der ‘Firma X’ von künftigen Vergabeverfahren von bis zu 5 Jahren bleiben in diesem Fall vorbehalten (Art. 8 Abs. 2 ÖBG) 2).

1) Richtgrösse - je nach Verschulden: 5-10 % des gesamten Auftragswerts.

2) Der Ausschluss sollte zumindest für alle untergeordneten Verwaltungseinheiten der betroffenen Di​rektion (Ämter, Abteilungen, Dienststellen, usw.) Geltung haben. Beispiel: Wenn das Tiefbau​amt den Ausschluss einer Firma verfügt, so gilt dieser auch für alle anderen Ämter der BVE.

Selbstverständlich ist die Einhaltung der Vertragsbestimmungen durch die Beschaffungsstelle stich​pro​ben​weise zu überprüfen. Werden die Vertragsbestimmungen nicht eingehalten, so hat die Be​schaffungsstelle allfällige Sanktionen mittels beschwerdefähiger Verfügung anzuordnen.
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